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Ab Januar erscheint unser Amtsblatt in einem neuen Rhyth-
mus – künftig monatlich, immer am ersten Freitag. Damit 
wollen wir Ihnen eine übersichtlichere und hochwertige 
Ausgabe bieten, die noch mehr Freude beim Lesen macht. 
Die Zustellung wird weiterhin in die Briefkästen erfolgen. 
Das Titelblatt soll dabei ein wahrer Blickfang werden: ein 
schönes Naturfoto aus unserem Gemeindegebiet! Wir la-
den alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich daran zu 
beteiligen. Halten Sie Ihre liebsten Orte, Stimmungen und 
Eindrücke fest und senden Sie uns Ihr schönstes Foto zu. 
So kann unser Amtsblatt Monat für Monat die Vielfalt und 
Schönheit unserer Gemeinde widerspiegeln. Mit der Ein-
sendung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name 
unter dem veröffentlichten Foto genannt wird. Wir freuen 
uns auf viele eindrucksvolle Beiträge und danken schon 
jetzt für Ihre kreativen Einsendungen!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und schenkt uns die Gelegenheit, innezuhal-
ten und dankbar auf das Vergangene zu blicken. Es waren bewegte Monate, die 
uns als Gemeinde gefordert, aber auch gestärkt haben. Besonders in Zeiten des 
Miteinanders zeigt sich, was unsere Gemeinschaft ausmacht: Zusammenhalt, 
Engagement und gegenseitige Unterstützung. Für dieses wertvolle Miteinander 
danke ich Ihnen von Herzen. Möge die Weihnachtszeit Ihnen Ruhe, Freude und 
Zuversicht schenken – und das neue Jahr 2026 uns allen Gesundheit, Glück und 
viele schöne Begegnungen bringen. Herzliche Weihnachtsgrüße und die besten 
Wünsche für das neue Jahr
� Ihre Bürgermeisterin 
� Andrea Beger sowie das Team der Gemeindeverwaltung

Unser Amtsblatt startet 
ab Januar im neuen Format

am 25. Dezember 2025
Tanzen, feiern, Spaß haben – für Jung & Alt, DJ inklusive!

01/2026 12.12.2025 09.01.2026

02/2026 23.1.2026 06.02.2026

03/2026 20.02.2026 06.03.2026

04/2026 20.03.2026 02.04.2026

05/2026 17.04.2026 30.04.2026

06/2026 15.05.2026 05.06.2026

07/2026 19.06.2026 03.07.2026

08/2026 17.07.2026 07.08.2026

09/2026 21.08.2026 04.09.2026

10/2026 18.09.2026 02.10.2026

11/2026 16.10.2026 06.11.2026

12/2026 20.11.2026 04.12.2026

Redaktions-
schlussAusgabe Erscheinungs-

termin
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans der VG Nünchritz/ Glaubitz

Der Gemeinschaftsausschuss 
der VG Nünchritz/ Glau-
bitz hat in seiner Sitzung am 
04.06.2025 die 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans 
der VG Nünchritz/ Glaubitz in 
der Fassung vom 18.03.2025, 
bestehend aus Planzeich-
nung, Begründung sowie 
Umweltbericht, beschlossen 
(Beschluss-Nr.: GA 2025-03). 
Die 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplans erfolgte im Pa-
rallelverfahren in Zusammen-
hang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Solarpark 
Nünchritz“. Mit Bescheid vom 
20.10.2025 / AZ 621.316-
13021/2025-616387/2025 hat 
die Höhere Verwaltungsbe-
hörde (Landkreis Meißen, PF 
10 01 52, 01651 Meißen) die 
2. Änderung des Flächennut-
zungsplans der VG Nünchritz/ 
Glaubitz genehmigt. Mit der 
2. Änderung des Flächen-
nutzungsplans (FNP) werden 
zwei derzeit als Flächen für 
die Landwirtschaft darge-
stellten Teilbereiche auf einer 
Fläche von 67,58 ha als Son-
derbauflächen „Photovoltaik“ 
dargestellt. Der Änderungsbe-
reich umfasst auf einer Fläche 
von 67,58 ha die Flurstücke 
536 (teilweise), 554 (teilweise), 
555 (teilweise), 557, 558 der 
Gemarkung Zschaiten sowie 
die Flurstücke 393 (teilweise), 
397, 398, 399 der Gemarkung 
Weißig. Der Änderungsbe-
reich des Flächennutzungs-
plans umfasst darüber hinaus 

auch zwei nachrichtliche An-
passungen: eine Grünfläche 
im Flurstück 4/2, Gemarkung 
Neuseußlitz, auf einer Flä-
che von 0,29 ha, sowie eine 
Wohnbaufläche im Flurstück 
111, Gemarkung Glaubitz, 
auf einer Fläche von 0,06 ha. 
Der Änderungsbereich ist 
der beigefügten Abbildung 
zu entnehmen. Die Erteilung 

der Genehmigung wird hier-
mit gemäß § 6 Abs. 5 Bauge-
setzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Gemäß § 
6 Abs. 5 Satz 3 BauGB kann 
jedermann die 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans 
und die Begründung sowie 
die zusammenfassende Er-
klärung ab dem Tag der Be-
kanntmachung im Bauamt der 

Gemeindeverwaltung Nün-
chritz, Glaubitzer Straße 10, 
01612 Nünchritz, während der 
Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft ver-
langen. Auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwä-
gung sowie der Rechtsfolgen  
des § 215 Abs.1 BauGB wird 
hingewiesen. Unbeachtlich 
werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksich-
tigung des §214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach §214 Abs. 3 S. 2 
BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der 
Gemeinde / dem Amt unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden 
sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach§ 214 Abs. 
2a BauGB beachtlich sind.

Nünchritz, 25.11.2025

Andrea Beger
Bürgermeisterin

Beschlüsse Gemeinderat
Am 01.12.2025 fand im Ver-
binder des Schulzentrums 
Nünchritz die Sitzung des 
Gemeinderates statt. Neben 
der Bürgermeisterin Andrea 
Beger nahmen 14 Mitglieder 
teil, so dass mit 15 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern die Be-
schlussfähigkeit festgestellt 
wurde. Die Sitzung begann 
um 19.00 Uhr und endete 
um 20.32 Uhr. Des Weiteren 
waren fünf Mitarbeitende der 
Gemeindeverwaltung sowie 

ein Bürger anwesend.

Folgende Beschlüsse wur-
den gefasst:
Beschlussnummer R2025-68
(mehrheitlich beschlossen)
Ausstattung des Rathauses 
der Gemeinde Nünchritz mit 
Büromöbeln
Beschlussnummer R2025-69 
(mehrheitlich beschlossen)
Ersatzbeschaffung von Ser-
vern und Storage-System für 
das Rathaus

Beschlussnummer R2025-70
(einstimmig beschlossen)
Auftragsvergabe zur Durch-
führung von Unterhaltungsar-
beiten in der Kindertagesstät-
te „Aquarellius“ in Merschwitz
Beschlussnummer R2025-71 
(mehrheitlich beschlossen)
Nutzungskonzept des Amts-
blattes „Nünchritzer Neuste 
Nachrichten“ der Gemeinde 
Nünchritz
Beschlussnummer R2025-72
(mehrheitlich beschlossen)

Beschaffung von Serverlizen-
zen im Rahmen der Ersatzbe-
schaffung der Server für das 
Rathaus
Beschlussnummer R2025-73 
(einstimmig beschlossen)
Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer der Ge-
meinde Nünchritz – Hebe-
satzsatzung
Die nächste Sitzung des 
Technischen Ausschusses 
findet am 12.01.2026 um 

19.00 Uhr im Verbinder des 
Schulzentrums Nünchritz 
statt.

Die nächste Sitzung des 
Gemeinderates findet am 
26.01.2026 um 19.00 Uhr im 
Verbinder des Schulzentrums 
Nünchritz statt.
Die Tagesordnung entnehmen 
Sie bitte unserem Ratsinfor-
mationssystem sowie dem 
Aushang im Schaukasten am 
Rathaus.
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Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
der Gemeinde Nünchritz – Hebesatzsatzung

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), 
des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und 
des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz (SächsKAG), i. V. m. § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) in den derzeit gültigen Fassungen, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Nünchritz in seiner 
Sitzung am 01.12.2025 mit Beschluss Nr. R2025-
73 folgende Satzung beschlossen:

§1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Nünchritz erhebt von dem in ihrem 
Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer 
nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes 
und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften 
des Gewerbesteuergesetzes.

§2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1.  Für die Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-
  triebe (Grundsteuer A) auf 330 V. H der 
  Steuermessbeträge
 b)  für bebaute und unbebaute Grundstücke
  (Grundsteuer B) auf 390 V. H der Steuer-
  messbeträge

2.  Für die Gewerbesteuer auf 390 V. H der Steu-
ermessbeträge

§3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die 1. Änderung der Satzung über die 
Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Ge-
werbesteuer – Hebesatzsatzung vom 20.05.2025 
außer Kraft.

Nünchritz, 3.12.2025

Andrea Beger
Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der
 Gemeindeordnung des Freistaat Sachsens 

(SächsGemO)
Nach § 4 (4) S. 1 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist,

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin dem 
Beschluss nach § 52 (2) wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

 schluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

 vorschrift gegenüber der Gemeinde un-
 ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
 Verletzung begründen soll, schriftlich 
 geltend gemacht worden ist. Ist eine Ver-
 letzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend
 gemacht worden, so kann auch nach Ab-
 lauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
 mann die Verletzung geltend machen. 
 Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn
 bei der Bekanntmachung der Satzung auf
 die Voraussetzungen für die Geltend-
 machung der Verletzung von Verfahrens-
 oder Formvorschriften und die Rechts-
 folgen hingewiesen worden ist.

Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan
„Solarpark Nünchritz“ der Gemeinde Nünchritz

Der Gemeinderat der Gemein-
de Nünchritz hat auf Grund-
lage des § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in seiner 
Sitzung am 19.05.2025 den 
Bebauungsplan „Solarpark 
Nünchritz“ in der Fassung 
vom 18.03.2025, bestehend 
aus Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen als 
Satzung beschlossen, die Be-
gründung wurde gebilligt (Be-
schluss-Nr.: R2025-20).
Das Plangebiet befindet sich 
im Landkreis Meißen auf dem 
Gebiet der Gemeinde Nün-
chritz und gliedert sich in zwei 
Teilflächen. Es handelt sich um 
intensiv genutzte Landwirt-
schaftsflächen. Die östliche 
Teilfläche befindet sich dabei 
östlich der Kreisstraße K8572 
und die westliche Teilfläche 
befindet sich westlich der 
Kreisstraße K8572. Der Gel-
tungsbereich ist der beigefüg-
ten Abbildung zu entnehmen. 
Der Satzungsbeschluss wird 

hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungs-
plan „Solarpark Nünchritz“ 
tritt am Tag der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die 
Gemeinde Nünchritz in Kraft.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
kann jedermann den Bebau-
ungsplan mit der Begründung 
und der zusammenfassenden 
Erklärung ab dem Tag der Be-
kanntmachung im Bauamt der 

Gemeindeverwaltung Nün-
chritz, Glaubitzer Straße 10, 
01612 Nünchritz, während der 
Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft ver-
langen. Der Bebauungsplan 
wird mit Begründung und der 
zusammenfassenden Erklä-
rung ergänzend in das Inter-
net eingestellt. Die Unterlagen 
können jederzeit unter www.
nünchritz.de unter Rathaus - 

Bauamt - Bauleitplanung ein-
gesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie 
der Rechtsfolgen des § 215 
Abs.1 BauGB wird hingewie-
sen. Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 S. 2 
BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Außerdem wird auf die Vor-
schriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  Demnach  er-
löschen Entschädigungsan-
sprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

Nünchritz, 25.11.2025

Andrea Beger
Bürgermeisterin
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Amtliche Bekanntmachung gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) über  

Vorarbeiten zum Vorhaben „Streumen – Suchraum Gemeinde Großenhain –  
Suchraum Gemeinden Moritzburg/Radeburg/Stadtbezirk Klotzsche – Schmölln“ 

 (NEP Nr. 625) der 50Hertz Transmission GmbH

A.
Vorhaben 

Die 50Hertz Transmissi-
on GmbH (im Folgenden 
„50Hertz“) plant als verant-
wortlicher Übertragungs-
netzbetreiber die Netzanbin-
dung des Dresdner Nordens 
an das 380-kV-Höchstspan-
nungsnetz. Das Projekt ist 
im bestätigten Netzentwick-
lungsplan Strom 2037/2045, 
Version 2023, unter P625 
„Streumen – Gemeinde Gro-
ßenhain – Gemeinden Moritz-
burg/Radeburg/ Stadtbezirk 
Klotzsche – Schmölln“ aufge-
führt. Im Rahmen dieses Vor-
habens plant 50Hertz unter 
anderem den Neubau einer 
380-kV-Freileitung zwischen 
dem Umspannwerk Streu-
men und Dresden. Die Maß-
nahmen dienen zum einen 
der Anbindung der Industrie-
ansiedlungen im Norden von 
Dresden wie ESMC, Infineon 
oder Bosch, zum anderen 
stellen sie die Versorgungssi-
cherheit für private Haushalte 
und Gewerbe in Ostsachsen 
sicher. Für den Abschnitt  

zwischen Streumen und  
dem geplanten Umspann-
werk Großenhain/Nord liegt 
bereits eine raumordnerische 
Beurteilung als Ergebnis ei-
nes Raumordnungsverfah-
rens vor, für den Abschnitt 
zwischen dem Umspannwerk 
Großenhain/Nord und dem 
Umspannwerk Altwilschdorf 
wird bis Anfang 2026 eine 
Raumverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt. Es wird 
sich ein Planfeststellungsver-
fahren anschließen. Weitere 
Informationen zum Projekt 
können Sie der Projektweb-
site entnehmen unter: https://
www.50hertz.com/EOL/

B. 
Kartierungen

Eine Voraussetzung für eine 
bestmögliche Planung der 
neuen Freileitung sind um-
weltfachliche Kartierungen. 
Hierbei wird sich ein Eindruck 
vor Ort verschafft, um ein 
ökologisches Profil zu erstel-
len. Damit kann die Planung 
frühzeitig auf die Gegeben-
heiten vor Ort abgestimmt 

und die umweltfachlichen 
Auswirkungen bewerten wer- 
den. Im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens plant 
50Hertz im Vorhabenbereich 
eine Kartierung von Pflanzen- 
und Tierarten vorzunehmen. 
Die genannten Vorarbeiten 
stellen keinerlei Vorentschei-
dung für das geplante Vorha-
ben dar. Sie dienen lediglich 
der fachgerechten Erstellung 
der Antragsunterlagen. Die 
Kartierzeiträume richten sich 
dabei nach den Lebenszyk-
len der Flora und Fauna und 
können daher sowohl nachts 
als auch tagsüber Erfassun-
gen erfordern. Art und Um-
fang der Kartierungen sind 
abhängig von der jeweiligen 
Art bzw. Artengruppe und 
können in Form von Bege-
hungen und Sichtbeobach-
tungen, aber auch durch das 
kleinflächige Ausbringen von 
Material, bspw. künstliche 
Verstecke, das mit Kontakt-
informationen versehen ist, 
erfolgen. Für die Kartierungen 
ist es erforderlich, land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte, 

private und öffentliche Wege 
und Grundstücke zu betreten 
und/oder zu befahren. In der 
Regel werden die Erfassun-
gen zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten 
bis zu mehreren Stunden pro 
Tag. Die Kartierungen finden 
nach aktuellem Stand in der 
Zeit von Januar 2026 bis April 
2027 statt und werden durch 
folgendes Unternehmen vor-
genommen: 
• 	ÖKOTOP GbR – Büro für an-

gewandte Landschaftsöko-
logie, Willy-Brandt-Straße 
44/1, 06110 Halle (Saale)

Das Unternehmen ist von 
50Hertz beauftragt. Es ist an-
gewiesen, das Recht zum Be-
treten von Grundstücken äu-
ßerst schonend auszuüben. 
Sollten durch diese Vorarbei-
ten unmittelbar Vermögens-
nachteile (z.B. Flurschäden) 
entstehen, werden diese ent-
schädigt.

C. 
Gesetzesgrundlage

Die Berechtigung zur Durch-

führung der Kartierungen 
ergibt sich aus § 44 Absatz 
1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG), 
wonach notwendige Vorar-
beiten zu dulden sind. Eigen-
tümer*innen, Pächter*innen 
und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte werden hiermit gem. 
§ 44 Absatz 2 EnWG mit ei-
ner ortsüblichen Bekanntma-
chung über die Kartierungen 
informiert. Die Kartierungen 
werden in kleinen Teilberei-
chen des Gemeindegebiets 
stattfinden. 

D. 
Ansprechpartner*innen 

für Ihre Fragen
Für Ihre Fragen und Mitteilun-
gen stehen wir gerne zur Ver-
fügung. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an die Fachprojektlei-
tung Genehmigung Pascal 
Lönneker, Tel.: 030 5150 
6237, E-Mail: pascal.loenne-
ker@50hertz.com  oder an die 
Projektsprecherin Lisa Wollny, 
Tel.: 030 5150 4991, E-Mail: 
lisa-marie.wollny@50hertz.
com.

TIERBESTANDSMELDUNG 2026

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse – Anstalt des öffentlichen Rechts
Sehr geehrte Tierhalterinnen 
und Tierhalter, bitte beachten 
Sie, dass Sie als Tierhalterin 
und Tierhalter von Pferden, 
Rindern, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Geflügel, Fischen 
und Bienen zur Meldung 
und Beitragszahlung bei der 
Sächsischen Tierseuchen-
kasse gesetzlich verpflichtet 
sind. Die fristgerechte Mel-
dung und Beitragszahlung 
für Ihren Tierbestand ist Vo-
raussetzung für:
• 	eine Entschädigungszah-

lung von der Sächsischen 
Tierseuchenkasse im Tier-
seuchenfall,

• 	die Beteiligung der Säch-
sischen Tierseuchenkasse 
an den Kosten für die Tier-

körperbeseitigung und
• 	die Gewährung von Beihil-

fen und Leistungen durch 
die Sächsische Tierseu-
chenkasse.

Der Sächsischen Tierseu-
chenkasse bereits bekannte 
Tierhalterinnen und Tierhal-
ter erhalten Ende Dezember 
2025 einen Meldebogen per 
Post. Sollte dieser bis Mitte 
Januar 2026 nicht bei Ihnen 
eingegangen sein, melden 
Sie sich bitte bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse, um 
Ihren Tierbestand anzuge-
ben. Tierhalterinnen und Tier-
halter, welche ihre E-Mail-Ad-
resse bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse autorisiert 
haben, erhalten die Melde-

aufforderung per E-Mail. Auf 
dem Tierbestandsmeldebo-
gen oder per Online-Meldung 
sind die am Stichtag 1. Janu-
ar 2026 vorhandenen Tiere zu 
melden. Sie erhalten darauf-
hin Ende Februar 2026 Ihren 
Beitragsbescheid. Bis dahin 
bitten wir Sie, von Anfragen 
zum Beitragsbescheid abzu-
sehen. Ihre Pflicht zur Mel-
dung begründet sich auf § 23 
Abs. 5 des Sächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Tier-
gesundheitsgesetz (Säch-
sAGTierGesG) in Verbindung 
mit der Beitragssatzung der 
Sächsischen Tierseuchen-
kasse, unabhängig davon, 
ob Sie die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder 

zu privaten Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir 
Sie auf Ihre Meldepflicht bei 
dem für Sie zuständigen Ve-
terinäramt hinweisen.
Bitte unbedingt beachten: 
Auf unserer Internetseite er-
halten Sie weitere Informa-
tionen zur Melde- und Bei-
tragspflicht, zu Beihilfen der 
Sächsischen Tierseuchen-
kasse sowie über die Tier-
gesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, u. a. Ihr Bei-
tragskonto (gemeldeter Tier-
bestand der letzten 3 Jahre), 
erhaltene Beihilfen, Befunde 
sowie eine Übersicht über 
Ihre bei der Tierkörperbe-
seitigungsanstalt entsorgten 
Tiere einsehen.

Sächsische Tierseuchen-
kasse, Anstalt des öffentli-
chen Rechts
Löwenstr. 7a, 
01099 Dresden, 
Tel.: +49 351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sach-
sen.de, Internet: www.
tsk-sachsen.de

QR-Code Neuanmeldung:
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Auf ein Wort

Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner unserer Ge-
meinde mit ihren 11 Orts-
teilen, zu Beginn dieses 
Jahres habe ich von der Me-
lodie unserer Gemeinde ge-
sprochen. Von vielen Tönen, 
die erst im Zusammenspiel 
ihren Klang entfalten. Von 
Stimmen, die gemeinsam et-
was entstehen lassen. Nun, 
am Ende des Jahres 2025, 
klingt diese Melodie langsam 
aus. Nicht still, sondern reich 
an Erinnerungen, Begeg-
nungen und gemeinschaftli-
chem Tun. Gerade die letz-
ten Wochen haben noch 
einmal gezeigt, wie vielfältig 
und lebendig unser Mitein-
ander ist.
In unserer letzten Gemein-
deratssitzung dieses Jahres 
standen wichtige Entschei-
dungen an. Neben der Ver-
gabe von Instanthaltungs-
maßnahmen in unserer Kita 
„AQUArellius“, organisato-
rischen Fragen und Investi-
tionen in die Arbeit unserer 
Verwaltung ging es um die 
Gestaltung und Fortführung 
unseres Amtsblattes. Grund-
lage für den hierzu gefass-
ten Beschluss waren die 
Ergebnisse der Bürgerum-
frage sowie eine sorgfältige, 
verantwortungsvolle Abwä-
gung durch die Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte. 
Besonders gefreut hat mich 
auch die Anwesenheit eines 
Bürgers. Er sprach offen an, 
dass die Bürgerfragestunde 
noch zu selten genutzt wird. 
Dieser Hinweis ist wichtig. 
Er ist Einladung und Ermu-
tigung zugleich: Bringen Sie 
Ihre Fragen, Gedanken und 
Anliegen ein. Ihre Stimme 
gehört in den Gemeinderat.
In den vergangenen Wo-
chen fanden die Wahlen in-
nerhalb unserer Freiwilligen 
Feuerwehr statt. Ortswehr-
leiter, Stellvertreter und wei-
tere Funktionsträger in den 
sechs Ortswehren wurden 
neu gewählt. Allen Gewähl-
ten gratuliere ich herzlich und 
wünsche für ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe viel Kraft. 
Mein Dank gilt allen Kamera-
dinnen und Kameraden für 

ihren ehrenamtlichen Ein-
satz zu unser aller Wohl als 
auch dem Gemeindewehrlei-
ter und der Verwaltung für die 
verlässliche Organisation des 
Wahlverfahrens.
Die Adventszeit in unse-
rer Gemeinde begann mit 
klangvollen Momenten. Die 
Sangesfreunde eröffneten 
gemeinsam mit dem Winze-
rinnenchor und Männerchor 
Großenhain-Reinersdorf zum 
ersten Advent die musika-
lische Zeit des Innehaltens. 
Stimmen verbanden sich zu 
einem harmonischen Klang. 
Ein schönes Bild für unsere 
Gemeinde.
Ein weiterer Höhepunkt folg-
te am 6. Dezember mit un-
serem 33. Weihnachts- und 
Kulturmarkt. Ein Markt aus 
unserer Mitte. Organisiert 
von Vereinen und Verwaltung 
mit unserem Bauhof und den 
Hausmeistern, gestaltet von 
kleinen und großen Talenten 
aus allen Ortsteilen. Kultur, 
Begegnung und Genuss ver-
banden sich zu einem bun-
ten, lebendigen Miteinander. 
Die kulinarischen Angebote 
unserer Vereine waren eben-
so vielfältig wie liebevoll vor-
bereitet. Dieser Markt zeigte 
eindrucksvoll: Gemeinschaft 
entsteht dort, wo viele be-
reit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, Zeit zu schen-
ken und ihre Fähigkeiten ein-
zubringen. Dafür danke ich 
allen Beteiligten herzlich im 
Namen unserer Gemeinde.
In den Ortsteilen klingt die 
adventliche Melodie indes 
weiter. Die lebendigen Ad-
ventskalender in einigen un-
serer Ortsteile laden derzeit 

zum Zusammenkommen ein 
– von Tür zu Tür, von Begeg-
nung zu Begegnung. Kleine 
Momente, die Nähe schaffen 
und Verbundenheit stärken.
Doch wie jede Melodie kennt 
auch unser gemeinsames 
Jahr nicht nur die hellen, 
sondern manchmal auch die 
nachdenklichen Töne. Unsi-
cherheiten gehören zum Le-
ben. Fragen, die noch keine 
Antwort haben. Sorgen, die 
Menschen bewegen. Und 
doch zeigt gerade unsere 
Gemeinschaft immer wieder: 
Auch in solchen Momenten 
tragen Zusammenhalt und 
Zuversicht. Wir hören einan-
der zu. Wir stehen füreinan-
der ein. Wir verlieren das Ver-
trauen nicht.
Wenn ich all das zusammen-
nehme, wird für mich eines 
sehr deutlich: Unsere Ge-
meinde lebt von Menschen. 
Von ihrem Engagement. 
Von ihrem Mut zum Mitma-
chen. Von der Bereitschaft, 
Verantwortung zu überneh-
men – im Verein, im Ehren-
amt, in der Feuerwehr, auf 
der Bühne oder im Alltag für-
einander.
So wächst unsere Jahresme-
lodie – nicht laut, aber stetig.
Nun darf sie langsam verklin-
gen und Raum machen für 
den nächsten Auftakt. Dank-
bar blicke ich zurück auf ein 
Jahr voller Töne, die gemein-
sam ein starkes Klangbild 
ergeben haben – und zuver-
sichtlich auf das, was vor uns 
liegt.

Liebe Grüße,
Ihre Andrea Beger

Bürgermeisterin

Termin des Friedensrichters

Sprechtag / Uhrzeit: 18.12.2025 von 18.00 – 19.00 Uhr 
Ort: Dorfplatz 1, 01612 Nünchritz

Sprechstunde Bürgerpolizei
Sprechtag / Uhrzeit:  17.12.2025 von 10.00 – 12.00 Uhr
Ort:                                 Rathaus Nünchritz

Bioabfall:  ................. 16.12., 22.12., 30.12.2025, 06.01.2026
Gelbe Tonne:  .................................. 17.12.2025, 31.12.2025
Restabfall: ........................................ 20.12.2025, 05.01.2026
Papier  ................................................................. 03.01.2026

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ZAOE unter der 
Telefon: 0351 / 40404-0

Entsorgungstermine 
für alle Ortsteile

Ärztlicher Notdienst:  116117
Rettungsdienst:  112 
Polizei:  110 
Polizeirevier Riesa:   03525 / 710-0 
Apothekennotdienst:  0800 / 0022833
AZV Betriebsdienst Notrufnummer:  03525 / 503410

Wichtige
Notrufnummern

Mittwoch, 17.12.2025 // 15.00 – 19.00 Uhr
Nünchritz Schulzentrum, Glaubitzer Str. 15

Montag, 29.12.2025 // 12.30 – 16.30 Uhr
Gröditz Dreiseithof, Hauptstraße 17
Jeder Spender erhält als Dank eine Jutetasche.

Blutspendetermine 
in ihrer Region

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Informationen zum jeweils zuständigen 
Notdienst erhalten Sie über den folgen-
den QR-Code oder direkt unter: www.
zahnaerzte-in-sachsen.de/patienten/not-
dienstsuche.
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ÖFFENTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, ...

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 
Gemeindliche-Vollzugsbediensteten-Verordnung

... im Rahmen unserer Prü-
fungspflicht wurden an den 
Trockenmauern der Hein-
richsburg Mängel festge-
stellt. Da hier die Verkehrssi-
cherheit nicht mehr gegeben 
war, folgten Sicherungsmaß-
nahmen auf vorerst unbe-
stimmte Zeit, welche zu einer 
Einengung der Forststraße 
führen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Nünchritz gibt öffentlich be-
kannt, dass ab 01.01.2026 gemäß § 1 Gem-
VollzVO den gemeindlichen Vollzugsbediens-
teten folgende Aufgaben zur Wahrnehmung 
übertragen werden:

•  Teile von Satzungen und Polizeiverord-
nungen der Ortsbehörde,

•  Vorschriften über den ruhenden Verkehr 
und

•  Vorschriften über die Sondernutzung an 
öffentlichen Straßen.

Die Aufgaben werden entsprechend der 
rechtlichen Rahmenbedingungen klar abge-
grenzt und stehen nicht im Widerspruch zu 
den originären Aufgaben.

Andrea Beger
Bürgermeisterin

 

INFORMATIONEN 

Meißner Straße 15 ∙ 01612 Nünchritz
www.maler-beckert.de ∙ Tel.: 035265/56765

Maler- & Lackiererhandwerk Jörg Beckert e.K.

Wir wünschen frohe Festtage
und ein farbenfrohes neues Jahr!

Autoservice Teichmann · Glaubitzer Straße 21 · 01612 Nünchritz
Tel.:035265-54217 · E-Mail: info@autoservice-teichmann.de   

Wir möchten uns für die gute Zusammen-
arbeit im vergangenen Jahr bedanken 

und wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie besinnliche Weih-

nachtstage und eine gute 
Fahrt ins neue Jahr!



NÜNCHRITZER Neueste NACHRICHTEN SEITE  710. DEZEMBER 2025

AMTSBLATT DER GEMEINDE NÜNCHRITZ AMTSBLATT DER GEMEINDE NÜNCHRITZ

INFORMATIONEN 
Gemeinde Nünchritz realisiert den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

 in der Ortslage und in Ortsteilen  

Diese Baumaßnahmen wer-
den mitfinanziert durch Steu-
ermittel auf der Grundlage 
des vom Sächsischen Land-
tag beschlossenen Haus-
haltes. Einschließlich objekt-
bezogenen Zuwendungen 
des Zweckverbandes Ver-
kehrsverbund Oberelbe.

Fertiggestellt wurden in die-
sem Haushaltjahr weitere vier 
Baumaßnahmen zum barri-
erefreien Umbau von Bus-
haltestellen des öffentlichen 
Nahverkehrs, in Nünchritz 
und Ortsteilen. Nachdem in 
2023 bereits für die Haltestel-
len Einkaufspark und Rathaus 
in Nünchritz, sowie Neuseuß-
litz (Neuer Weg) und Dies-
bar-Seußlitz (Weg zur Fähre) 
Um- und Ausbauarbeiten zur 

Barrierefreiheit erfolgten, wur-
den nunmehr in Nünchritz die 
Haltestelle Weg nach Grödel 
(mit Bau- und Planungskos-
ten von ca. 17 Tausend Euro) 
und der Zentrale Bushalt 

Friedrich-von-Heyden-Platz 
(Kosten für Bau und Planung 
– förderfähiger Leistungsteil, 
ca. 192 T. Euro) ertüchtigt. 
Beim Heydenplatz erfolg-
te zusätzlich der grundhafte 
Ausbau der Straßenanschlüs-
se Großenhainer Straße und 
Karl-Marx-Straße (Kosten: ca. 
132 T. Euro), jedoch nur aus 
Eigenmitteln der Gemeinde. 
(Bild 1 und 2) Weiterhin wur-
den die Bushaltestellen in den 
Ortsteilen Weißig (Zur Hohen 
Straße, mit Bau- u. Planungs-
kosten von ca. 72 T. Euro) 
sowie Goltzscha an der Dorf-
straße (Kosten für Bau und 
Planung – ca. 177 T. Euro) 
umgestaltet. (Bild 3 und 4)
Die Gesamtausgaben für 
Bau- und Planungskosten 
beliefen sich für die vier Maß-
nahmen demnach auf ca. 460 
Tausend Euro. (auf förderfä-
hige Leistungsteile bezogen). 
Im Rahmen des ÖPNV-Lan-
desinvestitionsprogramms 
gewährt der Freistaat auf 
Antrag eine Förderung mit 
einem Fördersatz in Höhe 
von 75 Prozent, bezogen auf 
die zuwendungsfähigen Bau-
kosten. Weiterhin werden 90 
Prozent der Planungskosten 
und 15 Prozent der Baukos-
ten als Aufstockungsbetrag 
durch den Zweckverband 
Verkehrsverbund Oberelbe 
getragen. Die Gemeinde hat 
somit einen Eigenanteil von 
10 Prozent, bezogen auf die 
Bau- und Planungskosten, 
aufzubringen. Durch den bar-
rierefreien Umbau erhielten 

die Haltestellenbereiche eine 
behindertengerechte Gestal-
tung. Die Bordanordnung, 
-höhe und -beschaffenheit 
gewährleisten im Zusammen-
spiel mit der neuen Busge-
neration einen vereinfachten 
Ein- und Ausstieg. Es wurden 
ebene Zulauf- und Warte-
zonen mit integrierten tak-
tilen Leitstreifenelementen 
geschaffen und Fahrbahnteil-

flächen angepasst. Bei den 
Haltestellen Heyden-Platz, 
Weißig und Goltzscha wurde 
eine neue, effiziente Beleuch-
tung im Umfeld der Wartezo-
nen installiert. In Weißig und 
Goltzscha erfolgte außerdem 
ein Rückbau der veralteten 
und teilweise bereits bau-
fälligen Wartehallen, welche 
durch neue, moderne und 
verglaste Buswartehäuschen 
mit Wartefunktion ersetzt 
wurden.  Die Realisierung 
der Baumaßnahmen erfolg-
te durch regional ansässige 
Baufirmen, wie die TS Bau 
GmbH Niederlassung Riesa, 
mit Sitz in Glaubitz, die Fir-
ma WeBer Bau GmbH aus 
Großenhain sowie die Firma 
GeWa Bau George GmbH & 
Co KG aus Merzdorf. Verant-
wortlich für die Planung und 
Bauüberwachung zeichnete 
die GPV GmbH, Planung von 
Verkehrsanlagen, aus Nün-
chritz. 
 Bauamt

Bild 1: Bauarbeiten Asphalteinbau am Heyden-Platz

Bild 2: Fertiggestellter Bereich mit Straßenanschlüssen

Bild 3: Weißig, Zur Hohen Str., Fertiggestellte Haltestellenbereiche

Bild 4: Goltzscha, Dorfstraße, Baudurchführung mit einseit. Straßensperrung
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INFORMATIONEN 
5. Fachkräftemesse des Landkreises Meißen

Radebeuler 
Versicherungsmakler GmbH

Büro Nünchritz • Glaubitzer Str. 23 • 01612 Nünchritz
Funk: 0172/ 9491654 • www.radebeul-versichern.de 

E-Mail: m.pannwitz@radebeul-versichern.de

Selbstständiger Handelsvertreter

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Radebeuler Radebeuler 

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 

darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 

„Lust auf eine Zeitreise? Freuen Sie sich auf spannende Exponate 
und interessante Hintergrundgeschichten.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter o.g. Handynummer.
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Der Landkreis Meißen lädt 
Interessierte am 27. Dezem-
ber 2025 zur 5. Fachkräfte-
messe „Kommen & Bleiben 
– MEIne ReGion“ ein. Wer 
die Feiertage nutzt, um über 
neue berufliche Perspektiven 
nachzudenken, findet hier 
vielfältige Möglichkeiten, mit 
Unternehmen aus der Regi-
on ins Gespräch zu kommen 
– von Ausbildung bis Karri-
ere, von Rückkehr bis Neu-
start. Die Fachkräftemesse 
im Beruflichen Schulzentrum 
Meißen-Radebeul bietet die 
Gelegenheit, die wirtschaftli-
che Vielfalt der Region ken-
nenzulernen. Mehr als 50 
Unternehmen aus Industrie, 
Handwerk, Dienstleistung 
und öffentlicher Verwaltung 
präsentieren sich mit ih-
ren Angeboten und stehen 
für persönliche Gespräche 
bereit. Ob Fachkraft, Stu-
dierende, Absolventen oder 
Berufseinsteiger – alle Be-
sucherinnen und Besucher 
können sich umfassend über 
freie Stellen, Ausbildungs- 

und Studienmöglichkeiten 
sowie Praktika informieren. 
Besonders willkommen sind 
auch Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer, die nach Jahren 
außerhalb Sachsens wieder 
in ihrer Heimat Fuß fassen 
möchten, sowie Pendler, 
die über einen Arbeitsplatz-
wechsel in die Nähe ihres 
Wohnortes nachdenken. Die 
Veranstaltung verbindet In-
formation mit Begegnung: 
In entspannter Atmosphäre 

können Interessierte mit Per-
sonalverantwortlichen spre-
chen, Bewerbungsunterlagen 
übergeben und direkt Kon-
takte knüpfen. Viele Arbeitge-
ber suchen gezielt nach mo-
tivierten Mitarbeitenden, die 
in der Region bleiben oder 
hierher zurückkehren möch-
ten. Der Landkreis Meißen 
bietet dafür beste Voraus-
setzungen: kurze Wege, ein 
attraktives Lebensumfeld, 
familienfreundliche Struktu-
ren und eine starke Gemein-
schaft. Landrat Ralf Hänsel 
unterstreicht dies: „Die Fach-
kräftemesse ist mehr als eine 
Jobbörse. Sie ist ein starkes 
Signal für unsere Region. Wir 
zeigen, dass der Landkreis 
Meißen ein lebenswerter 
und wirtschaftlich dynami-
scher Standort ist. Hier gibt 
es innovative Unternehmen, 
spannende Arbeitsplätze und 
ein Umfeld, das Familien, 
Natur und Beruf wunderbar 
verbindet“. Die Fachkräfte-
messe richtet sich an alle, die 
sich beruflich neu orientieren 
oder einfach die Chancen 
ihrer Heimat besser kennen-
lernen möchten. Der Eintritt 
ist frei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Auf www.
meine-region-meissen.de fin-
den Interessierte alle Informa-
tionen zur Messe sowie eine 
Übersicht aller teilnehmen-
den Unternehmen.

Anja Schmiedgen-Pietsch 
 Pressesprecherin 
 Büro Landrat 
 Landratsamt Meißen 
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Am 29.10.2025 fand im Muse-
um Nünchritz die Jahresberatung 
2025 statt. Daran nahmen auch 
Bürgermeisterin Andrea Beger und 
Hauptamtsleiterin Cindy Keil teil. 
Auch 2025 war ein erfolgreiches 
Jahr in der Museumsarbeit, das 
zeigte sich u.a. darin:
•  alle Sonntagsöffnungszeiten im 

Museum wurden ehrenamtlich 
abgesichert

•  erstmals hatten wir Gelegenheit 
uns bei der Jahrestagung des 
Sächsischen Museumsbundes 
mit Vortrag und Präsentation 
vorzustellen 

•  Organisation des 2. Entdecker-
tages des Elbe-Röder Dreieck 
e.V. im Museum

•  Vorbereitung einer Sonderaus-
stellung von Jörg Mammitzsch 

•  Fertigstellung der Ausstellung 
zum Weinbau

•  Aufbau einer Sonderausstellung 
35 Jahre Partnerschaft Gemein-
de Nünchritz und Ubstadt Wei-
her

Bürgermeisterin Andrea Beger be-
dankte sich für die gute Arbeit des 
Museumteams unter der Leitung 
von Ute Keil.
Die Bekanntheit unseres Muse-

ums geht mittlerweile weit über die 
Grenzen der Gemeinde hinaus und 
die Besucher aus ganz Sachsen 
nehmen zu. Das Museumsteam 
bedankte sich für die gute Unter-
stützung der Gemeinde, so wurden 
2025 u.a. erste Klappstühle für das 
Museum gekauft, für geplante Ver-
anstaltungen direkt im Museum. 
Cindy Keil kündigte auch für 2026 
Unterstützung des Museums an.
Unser Museum hat 3 Daueraus-
stellungen:
•  Gemeinde Nünchritz mit den 11 

Ortsteilen
•  Die Geschichte Chemiewerk 

vom Werk Weißig der Heyden 
AG bis zum Werk Nünchritz von 
Wacker

•  der Weinanbau in der Gemeinde
•  die derzeitige Sonderausstel-

lung „Brücken der Freund-
schaft“ – diese wird bis Mitte 
2026 bleiben 

Diese Ausstellungen können in 
diesem Jahr noch bis 21.12.2025 
angesehen werden, denn wie je-
des Jahr werden wir auch im Ja-
nuar 2026 eine Winterpause im 
Museum machen und ab 01.02.26 
wieder für Sie geöffnet haben. Die 
Öffnungszeiten sonntags bleiben 

bis März von 14.00 bis 16.00 Uhr 
und ab April bis Oktober 15.00 bis 
17.00 Uhr.
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Nünchritz und den 11 
Ortsteilen, vielen Dank für Ihren 
Besuch im Museum in den letz-
ten Jahren. Wir wünschen Ihnen 
ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2026. Die Mit-
glieder vom Museumsteam freuen 
sich auch im neuen Jahr auf Ihren 
Besuch.

Otmar Gehre 
 im Namen des Museumsteam

EINRICHTUNGEN 
Neues von unserem Museum
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VEREINSNACHRICHTEN
MITGLIEDERGRUPPE DER VOLKSSOLIDARITÄT NÜNCHRITZ

Klubaktivitäten im Dezember 2025
Unsere regelmäßigen 
Themennachmittage:
jeden Montag 
ab 14.00 Uhr, Spielenachmit-
tag im Klub
jeden Dienstag
ab 14.00 Uhr, Gymnas-
tiknachmittag im Klub
Aktuelle Veranstaltungen:
Mittwoch, 17.12.2025
14.30 Uhr, Kaffeenachmittag 
im Klub „besinnliches Res-
teessen...“ 
Donnerstag*, 18.12.2225
15.00 Uhr, Kegeln Justus- 
von-Liebig-Straße, 
Unser Jahresabschluss 2025                                                             

Sonntag, 21.12.2025
15.00 Uhr, Dankeschönveran-
staltung für unsere fleißigen 
Weihnachtsengel mit Besuch 
„Weihnachtskonzert“ im Kul-
turschloß Großenhain* Alle 
diese Veranstaltungen sind 
für Mitglieder und Nichtmit-
glieder offen! Wir bitten für alle 
Veranstaltungen dringend um 
Anmeldung bei unseren An-
sprechpartnern. 

Wir wünschen allen Teilneh-
mern an unseren Veranstal-
tungen ein paar erholsame 
Stunden und freuen uns über 

jeden „neugierigen Gast“. 

Der Vorstand der Mitglieder- 
gruppe der Volkssolidarität 
Nünchritz-Glaubitz

Reiner Bieder Lindenweg 5b, 01612 Neuseußlitz, Telefon: 035267 / 50555, 
 E-Mail: reiner.bieder@gmail.com
Udo Schmidt Liebigstraße 1, 01612 Nünchritz, Telefon: 035265 / 56102, 
 E-Mail: udo-nuenchritz@t-online.de
Heidi Neumann Gartenstraße 2d, 01612 Nünchritz, Telefon: 035265 / 55359
Roswitha Vetter Karl-Marx-Straße 29b, 01612 Nünchritz, Telefon: 035265 / 55228
Marion Lorenz Seußlitzer Straße 59, 01612 Merschwitz, Telefon: 035267/ 50854,
 E-Mail: marionundfalk@web.de

Unsere Ansprechpartner für Eure Fragen und Hinweise:

Die Volkssolidarität sammelt mit der „Aktion 
Himmelbett“ Spenden für Pflegeheimbewohner

In der Volkssolidarität Schlos-
sresidenz Glaubitz kümmern 
sich die Pflege- und Betreu-
ungskräfte liebevoll um Se-
nioren aus dem gesamten 
Landkreis und darüber hi-
naus. In den letzten Jahren 
steigt jedoch der Pflegebe-
darf. Das betrifft vor allem 
Pflegeheimbewohner, die 
sich nicht mehr selbstständig 
bewegen können, die an fort-
geschrittener Demenz oder 
einer schweren Altersde-
pression leiden. Gemeinsam 
ist diesen sehr kranken oder 
sterbenden Senioren, dass 
sie ihre grundlegendsten 
menschliche Bedürfnisse 
nicht mehr selbstständig er-
füllen können: Wahrnehmung 
mit den eignen Sinnen, sozia-
le Teilhabe und Bezogenheit, 
Sinnerfüllung, ein friedliches 
Dasein. Die Mitarbeiter der 
Volkssolidarität Schlossre-

sidenz Glaubitz gGmbH ha-
ben aus diesem Grund die 
„Aktion Himmelbett“ ins Le-
ben gerufen. Über Spenden 
sollen geeignete Spiele, Be-
schäftigungsmöglichkeiten 
und Instrumente, vor allem 
aber eine dringend benötig-
te Duschliege finanziert wer-
den. Diese Hilfsmittel sollen 
aber dazu beitragen, die fünf 
Sinne, das Denk- und Erin-
nerungsvermögen der Heim-
bewohner wieder besser 
anzusprechen. Insbesondere 

die bettlägerigen Heimbe-
wohner würden von mehr 
soziale Teilhabe profitieren. 
So soll den Bewohnern des 
Pflegeheims ein möglichst 
würdevoller und sinnerfüllter 
letzter Lebensabschnitt in 
der Volkssolidarität Schlos-
sresidenz Glaubitz ermög-
licht werden. Richten Sie Ihre 
Spende bitte an: 

Volkssolidarität 
Riesa-Großenhain e. V.
Sparkasse Meißen
BIC: SOLADES1MEI
IBAN: DE74 8505 5000 3033 
0264 69

Weitere Informationen finden 
Sie online auf: www.volks-
solidaritaet-rg.de

Der Volkssolidarität 
 Riesa-Großenhain e. V. 
 dankt Ihnen für jede Spende!

Die Mitgliedergruppe 
der Volkssolidarität 

Nünchritz wünscht allen 
BürgerInnen der 

Gemeinde Nünchritz 
eine schöne Adventszeit 

und einen gesunden 
und erfolgreichen Start 

ins neue Jahr!
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VEREINSNACHRICHTEN
Crowdfunding für die Kegelbahn 

des TSV Merschwitz kurz vor Abschluss

Die Kegelbahn im Ver-
einshaus des TSV Mer-
schwitz ist seit vielen Jahren 
ein beliebter Treffpunkt – für 
Training, Wettkämpfe, Kin-
dergeburtstage, Familien-
feiern und Veranstaltungen. 
Damit dieser Ort weiterhin 
sicher und zuverlässig ge-
nutzt werden kann, sollen 
Bahn, Belag, Banden und 
Rücklauf umfassend erneu-
ert werden. Die Gesamtkos-
ten der Maßnahme liegen bei 
rund 36.500 Euro. Ein Teil der 
Ausgaben wird durch För-
dermittel gedeckt, den ver-
bleibenden Betrag sammelt 
der Verein über ein Crowd-

funding auf der Plattform 99 
Funken ein. Die Kampagne 
befindet sich inzwischen auf 
der Zielgeraden: Der notwen-
dige Eigenanteil von etwa 
10.600 Euro ist fast erreicht.
Unterstützen kann man das 
Projekt unter: www.99fun-
ken .de/kege lbahn-mer-
schwitz-sanieren 

Sobald die Fundingschwelle 
steht, können alle geplanten 
Arbeiten abgesichert werden. 
Bei Erreichen des vollstän-
digen Fundingziels möchte 
der Verein zusätzlich Kugeln, 
Sitzbänke und Dekoration 
modernisieren und sich per-
spektivisch mit einem kleinen 
Eröffnungsformat bedanken.
Der TSV Merschwitz dankt 
allen bisherigen Unterstütze-
rinnen und Unterstützern und 
freut sich über weitere Bei-
träge, damit die Kegelbahn 
auch künftig ein Ort bleibt, 
an dem in Merschwitz Sport, 
Begegnung und Gemein-
schaft zusammenkommen.

Jugendhallenturnier
Wann: 04. Januar 2026

Wo: Wacker Sporthalle Nünchritz

9.00 Uhr   C-Jugend mit folgenden Mannschaften:

14.00 Uhr   B-Jugend mit folgenden Mannschaften:

ESV Lok Wülknitz, SV Traktor Priestewitz, SG Canitz 1. und 2., FSV Blau-Weiss 
Wermsdorf sowie der Gastgeber FSV Wacker Nünchritz

SpG Priestewitz/ Merschwitz, SV Seerhausen 49,  SV Saxonia Nauwalde , 
FC Eilenburg, FV Gröditz und der Gastgeber FSV Wacker Nünchritz

Mit Getränken, herzhaften Speisen und frisch gebackenen Waffeln, 
hoffen wir auf zahlreiche Zuschauer.  Sport frei!
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KIRCHENNACHRICHTEN

Gottesdienste / Andachten

Vereinigte Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Zeithain

Sonnabend, 13.12.2025
17.00 Uhr  Adventsmusik in Glaubitz, mit dem Flötenkreis Marksiedlitz,
 Posaunenchor, Singkreis Glaubitz und Gästen, Fr. Giegold
3. Advent, 14.12.2025
17.00 Uhr  Adventsmusik in Zschaiten, Singkreis Zschaiten, Fr. Giegold
Donnerstag, 18.12.2025
18.00 Uhr  Adventsfeier im Dorfkrug Roda, mit dem Posaunenchor 
 Glaubitz & Singkreis Zschaiten
Freitag, 19.12.2025
19.30 Uhr  Singe fröhlich im Advent in Glaubitz
4. Advent, 21.12.2025
09.00 Uhr  Gottesdienst in Glaubitz, Prädn. Müller
10.30 Uhr  Gottesdienst in Nünchritz, Prädn. Müller
Heilig Abend, 24.12.2025
14.15 Uhr  Christvesper mit Singkreis in Zschaiten, 
 Präd. Küfner mit Krippenspiel
15.30 Uhr  Glaubitz, C. Wendisch
16.30 Uhr  Zschaiten, M. Heinig
17.00 Uhr  Glaubitz, C. Wendisch 
1. Christtag, 25.12.2025
09.00 Uhr  Festgottesdienst mit Singkeis in Glaubitz, Pfrn. Gildehaus
2. Christtag, 26.12.2025
09.00 Uhr  Gottesdienst mit Wiederholung des Krippenspiels 
 in Glaubitz, M. Heinig
10.30 Uhr  Festgottesdienst in Zschaiten, Pfrn. Gildehaus
Altjahresabend / Silvester, 31.12.2025
16.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in Zschaiten, Pfrn. Gildehaus
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in Glaubitz, Präd. Küfner
Neujahr, 01.01.2026
14.00 Uhr  Neujahrsblasen auf dem Marktplatz Nünchritz
2. Sonntag nach dem Christfest, 04.01.2026
09.00 Uhr  Gottesdienst in Zschaiten, Prädn. Müller
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger in Glaubitz,
 M. Heinig

Kirchgemeinde Großenhainer Land

Samstag, 06.12.2025 Nikolaustag
15.00 Uhr  Adventsliedersingen mit den Winzerinnen, Kirche Seußlitz
  mit Pfarrer Adolph
3. Advent, 14.12.2025
09.00 Uhr  Gottesdienst Kirche Merschwitz mit Pfarrer Adolph
Heilig Abend, 24.12.2025
15.00 Uhr  Krippenspiel Kirche Seußlitz mit Pfarrer Adolph
16.30 Uhr  musikalische Vesper Kirche Merschwitz mit Pfarrer Adolph
2. Christtag, 26.12.2025
14.00 Uhr  Weihnachtslieder singen Kirche Seußlitz mit Pfarrer Adolph
Silvester, 31.12.2025 
17.00 Uhr  Silvesterkonzert Kirche Seußlitz mit Pfarrer Adolph

Begegnungsstätte Nünchritz
Frauenkreis:
Donnerstag, 11. Dezember, 
Frau Leber, 14.30 Uhr
Teezeit mit Basteln:
Freitag, 12. Dezember, 
Frau Schneider / Fr. Riedel , 

17.00 Uhr
Frühstückstreff:
donnerstags, 09.00 – 10.30 
Uhr, Frau Azendorf
Gebetskreis:
montags, 18.00 – 19.00 Uhr 

bei Pred. Seifert, Nünchritz, 
Am Südhang 3
Soziale Beratung: 
Um telefonische Anmeldung 
wird gebeten! Herr Eisen-
hauer, Tel.: 03525 / 734319

Es ist Zeit Danke zu sagen für all die 
wertvollen Begegnungen, dass uns 
entgegengebrachte Vertrauen und 
das positive Feedback. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein 
schönes Weihnachtsfest, besinnliche 
Stunden im Kreis Ihrer Lieben und 
für das kommende Jahr Gesundheit, 
Wohlergehen und Zufriedenheit.

Jörg Wagenhaus & Team

Bahnhofstraße 79 · 01612 Glaubitz · Tel.: 035265/ 5 68 34
Marktstraße 33 · 01609 Gröditz · Tel: 035263/ 3 12 40

Kirchgemeinde Glaubitz - 
Angebote für Jung und Alt

Männerkreis Glaubitz: 
Mittwoch, 10. Dezember, 
15.00 Uhr, Gemeinderaum 
Glaubitz, Hr. Bennewitz, Fr. 
Bauer
Vorschulkinderkreis:
Samstag, 13. Dezember, 
9.30 – 11.00 Uhr, Gem.-raum 
Glaubitz, Frau Tammer, auch 
für Streumener Kinder!
Hauskreis Glaubitz: 
montags, 19.30 Uhr im Ge-
meinderaum Glaubitz, Info 
bei G. Schönfelder und im 
Pfarramt Glaubitz, 
Tel.:  035265 / 54271

Singkreis Glaubitz: 
mittwochs, 19.30 Uhr, 
Gemeindehaus, Fr. Giegold, 
Tel.: 0173 / 1615979
Singkreis Zschaiten: 
donnerstags, 19.00 Uhr, CL-
Raum in Zschaiten, Fr. Gie-
gold, Tel.: 0173 / 1615979
Posaunenchor Glaubitz:
donnerstags, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus, Herr Burkhardt, 
Tel.: 0175 / 6669103
Hauskreis Nünchritz:
freitags, 19.30 – 20.30 Uhr 
bei Th. Deffke, Karl-Lieb-
knechtring 10, Nünchritz
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ANZEIGEN

Zum Weihnachtsfest grüßt mit guten Wünschen 
für ein friedvolles 2026 der 

Winzerinnenchor Diesbar-Seußlitz

31. Dezember, 17.00 Uhr 

Silvesterkonzert in der
Schlosskirche Seußlitz
Als Gäste dürfen wir das Millenium-Ensemble 
begrüßen. Die acht ehemaligen Kruzianer sind alle 
2000 geboren und musizieren seit 2016 erfolgreich 
zusammen. Ihr Repertoire umfasst mittelalterliche 
Werke, über verschiedene Epochen der Musikge-
schichte hinweg, bis hin zu selbst arrangierter 
populärer Musik des 20. und 21. Jahrhunderters. 
Karten sind erhältlich in Büro der Kirchgemeinde 
(Kirchplatz 5, Großenhain) und im Restaurant 
Trattoria (An der Weinstraße 6, Seußlitz).
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Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen 
und Ihren Lieben ein wunderschönes Weihnachtsfest sowie 

ein neues Jahr voller Gesundheit und Glück.

Frohe Weihnachten!

Ihre Apotheken vor Ort  · freundlich – kompetent – nah 
Rats-Apotheke Röderau Inh. Nicolle Gross e.K.
Promnitzer Straße 1 · 01619 Zeithain
Telefon  0 35 25 - 5 18 37 40 
E-Mail info@ratsapotheke-roederau.de
www.ratsapotheke-roederau.de

Scannen Sie den QR-Code Ihrer 
Stammapotheke und bestellen 
Sie einfach und bequem

Rats-Apotheke Nünchritz   Inh. Nicolle Gross e.K.
Glaubitzer Straße 10 · 01612 Nünchritz
Telefon  03 52 65 - 5 42 58
E-Mail info@ratsapotheke-nuenchritz.de
www.ratsapotheke-nuenchritz.de

… jetzt auch 
  digital!

ANZEIGEN

… und ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir wünschen unseren mehr als 570 Mitgliedern unseres SV Chemie, ihren 
Angehörigen sowie allen Nünchritzern für die Weihnachtstage alles Gute 
und einen guten Rutsch in ein sportliches Jahr 2026. Unser besonderer Dank 
gilt den aktiven Sportlern sowie allen Förderern unseres Vereins, die das 
sportliche Leben in den acht Abteilungen auch weiterhin gestalten.

Ihr SV CHEMIE NÜNCHRITZ e.V.

555555555555555€/p. 
Person5€/p. P
erson

55€/p. P
erson

55€/p. P
erson

5€/p. P
erson€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

5€/p. P
erson

55€/p. P
erson

55€/p. P
erson

55€/p. P
erson

5€/p. P
erson€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

€/p. Pe
rson

inkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Binkl. Bu
fufufufufufufufufufufufufufuffffffffffffettettettettettettettettettett

StimmungStimmungStimmungStimmung
mitmitmitmit

DJ DJ DJ DJ EnnoEnnoEnnoEnno

Begin
n: 

Begin
n: 

Begin
n: 

Begin
n: 

Begin
n: 

Begin
n: 

Begin
n: 

19:3
0

19:3
0

19:3
0

19:3
0

19:3
0

19:3
0

19:3
0

19:3
0

Einlass ab 19:00 Uhr! Kartenverkauf: 035267/54075

Anzeigen-Hotline: 035265 / 689713
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Wir möchten uns bei unseren Kunden 
für Ihre Treue bedanken, 
wünschen allen eine schöne 
Adventszeit, besinnliche
Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Dörte Hesse & Kollegen

Friseursalon Herrmann
Inh. Dörte Hesse

Karl-Marx-Straße 27

01612 Nünchritz

Tel.: 035265/ 5 60 43

ANZEIGEN
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INFOS
GEMEINDE

NÜNCHRITZ 

Öffnungszeiten Rathaus  
und Pass- und Meldestelle

Montag
08.00 – 11.00 Uhr
Dienstag
08.00 – 11.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch
Geschlossen
Donnerstag
13.00 – 15.30 Uhr
Freitag
08.00 – 11.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass seit 
dem 01.05.2025 eine Vorstel-
lung in der Pass- und Mel-
destelle nur noch mit Termin 
möglich ist.

Öffnungszeiten 
Liegenschaften

Montag
Geschlossen
Dienstag
09.00 – 11.00 Uhr mit Termin
Mittwoch
Geschlossen
Donnerstag
09.00 – 11.00 Uhr mit Termin
Freitag
geschlossen
 
Terminwahrnehmung ist nur 
nach vorheriger Vereinba-
rung unter Telefon: 035265 / 
500-31 möglich!

Gemeinde-
entwicklungs-
konzept (GEK)

Die Zukunft von Nünchritz 
entsteht nicht am Schreib-
tisch allein – sie wächst mit 
den Ideen, Meinungen und 
dem Engagement aller Bür-
gerinnen und Bürger. Des-
halb: Danke, dass Sie sich 
einbringen! Jede Rückmel-
dung zählt, jedes Gespräch 
bringt uns weiter. Gemein-
sam machen wir Nünchritz 
stark für morgen – lebens-
wert, modern und mit einem 
optimistischen Blick nach 
vorn.

� Ihre Gemeindeverwaltung




